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Fußnoten:

1 Kinder unter 14 Jahren sind nach japanischem
Recht strafrechtlich nicht verantwortlich.

2 White Paper on Police 2003, p. 200; in Deutsch-
land 2002: 7.332, Bundeskriminalamt 2003: Poli-
zeiliche Kriminalstatistik 2002, Wiesbaden, S. 97.

3 Hiroyuki Kuzuno: »The Reconstruction of Juveni-
le Justice«, S. 478-482 (Nihon-Hyoron Sya 2003).

4 Statistiken zum Familiengerichtsverfahren
nach 1999 wurden auf der Basis von Fällen
ohne summarische Abgabe erstellt. Daher ist es
nicht möglich, Zahlen von vor 1999 mit denen
danach zu vergleichen.
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Früh übt sich:
Der Konsum psychoaktiver Substanzen bei 

Jugendlichen im europäischen Vergleich
Matthias Richter

Im Sommer diesen Jahres haben Forschungsteams aus fast allen europäischen Ländern bereits zum sechsten Mal die Er-
gebnisse der Studie »Health Behavior in School-aged Children (HBSC)« vorgelegt.1 Die HBSC-Studie ist ein internationa-
les kooperatives Forschungsvorhaben, das von der Weltgesundheitsorganisation (Regionalbüro für Europa) unterstützt
wird. Ziel der alle vier Jahre durchgeführten Untersuchung ist es, zu einem erweiterten Verständnis gesundheitsbezoge-
ner Einstellungen und Verhaltensweisen junger Menschen beizutragen und die Bedingungen ihrer Entwicklung zu unter-
suchen. In der aktuellen Studie (2001/02) wurden insgesamt über 160.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 11, 13
und 15 Jahren zu unterschiedlichsten Aspekten ihrer Gesundheit und ihres Gesundheitsverhaltens befragt. Deutschland
ist – vertreten durch das Land Nordrhein-Westfalen – seit 1994 an der Studie beteiligt. Die aktuelle Studie fand erstmals
nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in den Bundesländern Berlin, Hessen und Sachsen statt.

D as gesundheitsrelevante Verhalten und
hier insbesondere der Substanzkonsum
bilden einen wichtigen Schwerpunkt der

Studie. Der Substanzkonsum im Jugendalter ver-
dient besondere Aufmerksamkeit, da Jugendliche
in dieser Lebensphase zum ersten Mal mit psy-
choaktiven Substanzen (wie Tabak, Alkohol, Ma-
rihuana und Ecstasy) in Berührung kommen und
dementsprechend teils bewusst, teils unbewusst
vielfältige gesundheitsbezogene Einstellungen
und Verhaltensweisen erprobt, erlernt, verfestigt
oder auch wieder verworfen werden. Die über-
wiegende Anzahl der im Jugendalter »erfolg-
reich« angenommenen Verhaltensweisen und
Gewohnheiten werden im Erwachsenenalter
fortgeführt und sind damit bestimmende Fakto-
ren für den weiteren Gesundheitszustand. Bei ei-

ner Betrachtung des Substanzkonsums ist aber
nicht nur an die langfristigen Folgen zu denken.
So ist die gesundheitliche Situation bereits im Ju-
gendalter zu einem nicht geringen Ausmaß
durch das individuelle Risikoverhalten be-
stimmt.

Besonders problematisch ist der Substanzkon-
sum, wenn er sehr früh oder exzessiv einsetzt
oder wenn er in Kombination mit anderen pro-
blematischen Verhaltensweisen auftritt und dar-
aus eine instrumentelle Gewohnheit wird, die
zu einer frühen Einschränkung des Verhaltensre-
pertoires bei Problemen und Anforderungen
führt. So kann regelmäßiger oder exzessiver
Konsum von Tabak und Alkohol gerade im Ju-
gendalter zu schweren Entwicklungsstörungen

führen; physiologische Effekte ebenso wie orga-
nische Schäden treten schneller als bei Erwach-
senen ein, und auch die Zeitspanne vom Mis-
sbrauch bis hin zur Abhängigkeit ist gegenüber
dem erwachsenen Organismus verkürzt. Im Fol-
genden werden die wichtigsten Ergebnisse in
Bezug auf den Substanzkonsum im europäi-
schen Vergleich vorgestellt. Im Mittelpunkt
steht dabei die Frage, wie es um die deutschen
Kinder und Jugendlichen bestellt ist.

Tabakkonsum

Im internationalen Vergleich befinden sich
deutsche Jugendliche in der Spitzengruppe der
regelmäßigen Tabakkonsumenten. So geben
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15% der 11- bis 15-Jährigen in
Deutschland an, mindestens ein-
mal in der Woche zu rauchen. Auf-
fallend ist jedoch, dass die Häufig-
keit des regelmäßigen Tabakkon-
sums mit dem Alter der Befragten
deutlich ansteigt. Unter den 15-
Jährigen raucht bereits etwa ein
Drittel aller deutschen Jugendli-
chen mindestens einmal wöchent-
lich. Der größte Teil der 15-jähri-
gen Raucher greift zudem bereits
täglich zur Zigarette. Mit Ausnah-
me von Grönland, findet sich eine
höhere Raucherquote bei 15-jähri-
gen Mädchen nur noch in Öster-
reich (siehe Abbildung 1). Für die
13-jährigen Mädchen liegt eine
vergleichbare hohe Quote nur
noch in England vor. Die niedrig-
sten Raten des regelmäßigen Tabak-
konsums zeigen sich in Mazedoni-
en und Griechenland gefolgt von
den skandinavischen Ländern.

In mehr als der Hälfte aller Län-
der finden sich bei Mädchen höhe-
re Raten des regelmäßigen als bei
Jungen. Dies gilt auch für Deutsch-
land. In den osteuropäischen Län-
dern zeigt sich hingegen ein ande-
res Bild. Hier rauchen Jungen nach
wie vor häufiger regelmäßig als
Mädchen. Besonders deutlich ist
dieser Geschlechtsunterschied in
Litauen, Estland und der Ukraine.

Alkoholkonsum

Während Deutschland bezüglich des
regelmäßigen Alkoholkonsums bei
den 11-Jährigen noch im unteren
Drittel der Länderrangfolge anzusie-
deln ist, finden sich deutsche Jugend-
liche im Alter von 15 Jahren bereits
unter den sieben Ländern mit den
höchsten Raten des wöchentlichen
Alkoholkonsums wieder. Etwa 13%
der 13-Jährigen und 39% der 15-
Jährigen in Deutschland geben an,
mindestens einmal in der Woche Al-
kohol zu trinken. Über alle Alters-
gruppen hinweg finden sich Wales
und England ebenso wie Malta und
die Niederlande an der Spitze des re-
gelmäßigen Alkoholkonsums. In
Grönland, Portugal, Finnland und
Norwegen sind dagegen die niedrig-
sten Raten festzustellen. Im Vergleich
zum Tabakkonsum finden sich für
den regelmäßigen Konsum von Alko-
hol – bis auf wenige Ausnahmen – in
allen Ländern sowie in allen Alterstu-
fen deutliche Unterschiede zuungun-

sten der Jungen. Hier fällt besonders auf, dass die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede mit dem Alter
der Jugendlichen zunehmen.

Alkoholbedingte Rauscherfahrungen

Der regelmäßige Konsum von Alkohol be-
schreibt noch nicht zwangsläufig den mis-
sbräuchlichen und schädlichen Umgang mit Al-
kohol. Regelmäßiger Konsum in kleinen Mengen
ist vielmehr die Vorwegnahme eines normalen
Verhaltens im Erwachsenenalter. Die Häufigkeit
von alkoholbedingten Rauscherfahrungen kann
dagegen als ein Indikator für schädlichen bzw.
gesundheitsgefährdenden Konsum bei Kindern
und Jugendlichen angesehen werden. Die damit
verbundenen unmittelbaren Auswirkungen auf
die Gesundheit der Jugendlichen (z.B. Unfälle,
Gewalt oder anderes abweichendes Verhalten)
können dramatisch ausfallen.

In Bezug auf alkoholbedingte Rauscherfah-
rungen befindet sich Deutschland in allen Al-
tersgruppen im Mittelfeld der Länderrangfolge.
Jeder zehnte 13-Jährige war hierzulande bereits
zweimal oder öfter im Leben betrunken. Diese
Rate liegt aber deutlich niedriger als in Däne-
mark, Wales, Grönland und England, wo weit
über 20% der 13-Jährigen von zwei oder mehr al-
koholbedingten Rauscherfahrungen berichten.
Niedrigere Raten für wiederholte Rauscherfah-
rungen zeigen sich dagegen in den südeuropäi-
schen Ländern wie Italien, Frankreich und Spa-
nien. Annähernd die gleiche Länderreihenfolge
ergibt sich in der Gruppe der 15-Jährigen, wo
britische und dänische Jugendliche mit Raten
von über 50% an der Spitze liegen. Aber auch in
Deutschland haben bereits 44% der Jungen und
34% der Mädchen mehrfach einen Alkohol-
rausch erlebt. Das sind immerhin mehr als dop-
pelt so viele wie in Italien oder Frankreich. In al-
len Ländern und allen Altersgruppen zeigt sich,
dass Jungen häufiger betrunken waren als
Mädchen, wobei dieser Geschlechterunter-
schied bei den 15-Jährigen am deutlichsten ist.

Cannabiskonsum

Der Konsum von Cannabis wurde in der HBSC-
Studie ausschließlich bei den 15-Jährigen erho-
ben. Die Ergebnisse zeigen, dass auch für diesen
Indikator deutliche Länderunterschiede bestehen.
So berichten in der Schweiz und Kanada fast 40%
der 15-Jährigen mindestens einmal im letzten
Jahr Cannabis konsumiert zu haben, in Mazedoni-
en waren es dagegen lediglich 3,1%. Wie bereits
beim Alkoholkonsum befinden sich deutsche Ju-
gendliche ungefähr im Mittelfeld der Länderrang-
folge. So haben in Deutschland 22% der Jungen
und 15% der Mädchen im Alter von 15 Jahren in
den letzten 12 Monaten mindestens einmal
Cannabis konsumiert. In der Schweiz, Kanada,
den USA, England, Schottland und Spanien gibt es
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Abbidlung 1: Regelmäßiger Tabakkonsum bei 15-Jährigen im
internationalen Vergleich (mindestens einmal
in der Woche) Angaben in Prozent
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zudem relativ viele Jugendliche, die sehr häufig
Cannabis konsumieren. Über 5% der 15-Jährigen
berichten hier über einen Cannabiskonsum von
40 mal oder mehr im letzten Jahr (Dauerkonsum).
In den meisten Ländern ist die Rate der Dauer-
konsumenten jedoch eher klein. In Deutschland
zählen etwa 3% der 15-Jährigen zu den Dauerkon-
sumenten, weitere 8% berichten über einen Frei-
zeitkonsum (3 bis 39 mal im letzten Jahr).

Fazit

Die hier berichteten Ergebnisse weisen eindrucks-
voll darauf hin, dass Erfahrungen mit Tabak, Alko-
hol und Cannabis – selbst im Alter von 11 bis 15
Jahren – in allen an der Studie teilnehmenden Län-
dern üblich sind. Auch wenn sich diese Erfahrun-
gen vielfach auf einen Experimentier- oder Probier-
konsum beschränken, wie er im Jugendalter als
»normal« bezeichnet werden kann, entwickelt ein
beträchtliche Zahl an Jugendlichen daraus einen
regelmäßigen Konsum. So gibt es in Deutschland
bei den 11- bis 15-Jährigen bereits vor Erreichen des
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestalters für Ta-
bak- und Alkoholkonsum eine Teilgruppe von Ju-
gendlichen, die regelmäßig Alkohol trinkt (13%)
und/oder Tabak raucht (15%). Hinzu kommen
etwa 11% der Jugendlichen, die als Freizeit- und
Dauerkonsumenten von Cannabis gelten müssen.
Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass
hier bisher weder die entsprechende Jugendschutz-
gesetzgebung noch einschlägige Kampagnen und
Präventionsstrategien eine durchschlagende Wir-
kung erzielt haben. Gemessen an der gemeinsamen
Zielstellung der Weltgesundheitsorganisation, das
Rauchen bei jungen Menschen im ersten Jahrzehnt
des neuen Millenniums auf ein Mindestmaß zu re-
duzieren, ist die Bundesrepublik Deutschland zu-
dem Schlusslicht im internationalen Vergleich. Wie
die dargestellten Ergebnisse ebenfalls zeigen,
nimmt der regelmäßige Konsum psychoaktiver
Substanzen um das 13. Lebensjahr zu. Aus diesem
Grund ist es erforderlich, spätestens in der 5. Jahr-
gangsstufe mit präventiven Maßnahmen zu begin-
nen. Nur so kann der Beginn regelmäßigen gesund-
heitsschädigenden Verhaltens – wenn er sich nicht
ganz vermeiden lässt – auf einen späteren Zeit-
punkt verlagert werden.

Matthias Richter, Dipl.-Soz.
Universität Bielefeld – School of Public Health
HBSC | Health Behaviour in School-aged Children
Postfach 10 01 31; 33501 Bielefeld/Germany
fon: 0521.106-3878 fax: 0521.106-6433
email: matthias.richter@uni-bielefeld.de

Fußnote:

1 Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R.,
Settertobulte, W., Samdal, O., Barnekow Ras-
mussen, V. (eds.): Young people’s health in con-
text – Health Behaviour in School-aged Child-
ren (HBSC) study: International report from the
2001/02 survey. (Health Policy for Children and
Adolescents, No. 4) Kopenhagen: WHO-Europe
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›Wie der Staat sich von seinen Gegnern vor-
führen lässt‹ (SPIEGEL). So oder ähnlich tönte es
politisch quadrophon von allen Medienseiten,
nachdem die Polizei vor ein paar Wochen in ei-
ner Wohnanlage in Köln-Chorweiler statt des
Mieters Metin Kaplan, des ›Kalifen von Köln‹,
nur einen Zettel an seiner Wohnungstür vorge-
funden hatte. Der informierte darüber, dass der
Schlüssel beim Nachbar sei (und es daher eigent-
lich unnötig sei, die Tür aufzubrechen). Von
oben Mitte (Silke Stokar, GRÜNE) bis rechts un-
ten (Rüttgers/Beckstein, CDU/CSU), von vorne
an der Wand (Westerwelle, FDP) bis hinten Mit-
telinks (Sonntag-Wollgast, SPD) die nämliche,
dämliche Aufregung über eine angeblich blama-
ble ›Vorführung‹ des Rechtsstaats.

Vorgeführt wurde – im ganz anderen, unmeta-
phorischen Sinn des Wortes – in der Tat die Kom-
pliziertheit unseres Rechtsstaats, dessen Verfah-
ren lange überlegt und bewährt sind, auch stets
weiterentwickelt werden und dabei nur noch
komplexer geworden sind und dessen Mechanis-
men nur Spezialisten wirklich verstehen. Nichts
Neues auch die Einsicht, dass jene Verfahren im-
mer wieder auch zu politisch unerwünschten Re-
sultaten führen.

Die erstaunlich schlichte, oft zitierte Klage von
Altbundeskanzler Schmidt, dass er seine Wasser-
rechnung nicht mehr nachvollziehen könne,
war kein Grund für eine entsprechende Verwal-
tungsreform, und es macht auch keinen Sinn,
wenn Friedrich Merz seine Vorschläge zur Steuer-
reform damit begründet, dass eine Steuerer-
klärung dann auf einen Bierdeckel passe. Kaum
einer der Millionen, die einen PC bedienen oder
Auto fahren, haben je das Funktionieren ihrer
Lieblingsspielzeuge verstanden. In der Tat reicht
es auch, dass die Benutzeroberflächen einfach
und übersichtlich strukturiert sind und den Be-
nutzer nicht mit genaueren Kenntnissen des
Funktionierens belasten. Bei der Mobilisierung
von Recht bedeutet das, dass wir uns einen An-
walt unseres Vertrauens suchen, den wir dafür
bezahlen, dass er uns mit der rechtlichen Kom-
plexität unserer Fälle und Unfälle nicht behelligt.

Aber noch einmal zurück zu den Räuber-Gen-
darm-Interaktionen in Köln-Mülheim, Köln-
Chorweiler und Köln-Nippes. Dort liegen an der
Neusser Strasse und am Niehler Kirchweg die bei-
den Zentren des inzwischen verbotenen Kalifats,
zwei mit Sichtblenden und Stahltoren für Ungläu-
bige unzugängliche und uneinsehbare Grund-

stücke. Der eigene eigene
Fernsehsender ›Hakk-TV‹
die Verbandszeitschrift
›Gemeinde Mohammeds‹
und eine eigene Verfas-
sung mit 15 ungläubi-
genfeindlichen Artikeln,
machten dieses Reich
zum Kleinstaat im Staat.
Das waren die Spielorte
einer politischen Wan-
derbühne, auf der nichts
weniger als die Organisie-
rung der islamischen Weltherrschaft geprobt wur-
de. Hervorgegangen war die deutsche Dependance
ursprünglich aus den internen Machtkämpfen
und Fraktionierungen im Prozess der Islamisie-
rung der Türkei, dessen Beginn in die frühen 80er
des vergangenen Jahrhunderts fällt (Eine kurze
Zusammenfassung findet man im Internet unter
http://www.nahost-politik.de/islam/kalifatstaat.htm)

Es war damals sicher keine zufällige Entschei-
dung von Cemaleddin Kaplan, (dem Vater des
inzwischen zur persona non grata gewordenen
Metin Kaplan), seinen später bis zu 7000 Muslime
umfassenden ›Kalifatstaat‹ in Deutschland zu
gründen. Auch in der Türkei war natürlich be-
kannt, dass der funktionierende soziale Rechts-
staats seine nicht beschäftigten Einwohner relativ
großzügig alimentiert (Die Stadt Köln fordert ge-
rade von Kaplan junior 150 000 Euro erschliche-
ne Sozialhilfe zurück) und Beschuldigte wie An-
geklagte mit einem hohen Maß an liberalen Ab-
wehrrechten gegen staatliche Zugriffe ausstattet,
die z.B. eine Abschiebung von Ausländern im-
mer noch erschweren. Dass mühsam entwickelte
soziale und rechtliche Errungenschaften einer
Gesellschaft genutzt und missbraucht werden
(können), und zwar von Inländern wie von Aus-
ländern, ist keine neue Einsicht. Und schon gar
nicht taugt sie zur Begründung der Einschrän-
kung oder Abschaffung von sozialer und rechtli-
cher Sicherheit. Schwer verständlich bleibt
schließlich, wie die öffentlichen Meinungen
über ihrer gleichgeschalteten Empörung verges-
sen können, dass Auseinandersetzungen wie die
mit dem militanten Islam v.a. politisch entschie-
den werden. Der verängstigte Ruf nach weiterer
Verschärfung der Gesetze verrät eine soziokultu-
relle Hilflosigkeit, die dem gegnerischen Politi-
kangebot nichts entgegenzusetzen weiß. In dieser
Situation sollte man zumindest auf den guten
Gründen unserer gewachsenen Rechts- und Sozi-
alkultur insistieren.

STANDPUNKT
Im Parallelluniversumvon Köln-Mülheim

Elmar J. Koenen

Elmar J. Koenen
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